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Antrag zur Beschlussfassung auf Änderung der 

Satzung des Financial Experts* Association e.V. 

§ 4.2. Zusammensetzung 

4.2.   Zusammensetzung 

Der Vorstand i.S.v. § 26 BGB besteht aus mindestens drei Personen, dem Präsidenten 

(Vorstandsvorsitzender), dem Vizepräsidenten und dem Schatzmeister. Anstelle eines Präsidenten und 

eines Vizepräsidenten kann die Mitgliederversammlung auch beschließen zwei Präsidenten zu ernennen, 

die als Co-Präsidenten agieren. Der Vorstand kann der Mitgliederversammlung die Einrichtung weiterer 

Vorstandsämter und auch zwei Präsidenten als Co-Präsidenten vorschlagen. Nur ordentliche Mitglieder 

können in den Vorstand gewählt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) 

verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter 

Financial Experts Association e.V. ∙ Bertha-Benz-Strasse 5 D-10557 Berlin 
Tel: 030 208 88 33 90; Email: geschaeftsstelle@fea-ar.eu  

Begründung:  

Der Vorstand schlägt für die Zusammensetzung des Vorstands i.S.v. § 26 BGB die Möglichkeit vor, 
anstelle eines Präsidenten und eines Vizepräsidenten auch zwei Präsidenten zu wählen, die als Co-
Präsidenten agieren. Dies soll dem Umstand Rechnung tragen, dass die Aufgaben des Vorstands 
nach innen und nach außen sich zunehmend erweitert haben. Dies verlangt einen größeren 
Zeiteinsatz in der weiterhin ehrenamtlichen Funktion des/der Präsidenten. Zudem ermöglicht das 
Modell einen professionellen Führungswechsel in dieser Funktion. Es bleibt der 
Mitgliederversammlung vorbehalten, über das Organisationsmodell auf Vorschlag des Vorstands zu 
entscheiden. 

Der Vorstand hat die Änderung zur Einführung eines weiteren Organisationsmodels eingehend 
beraten und rechtlich prüfen lassen. Aus Gründen der Rechtssicherheit wird diese Satzungsänderung 
separat beschlossen. 
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